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1. Durchgeführte Lehrgänge im Berichtszeitraum: 
 
2022, Oktober 
 

 Waffensachkunde (WS) mit 19 Teilnehmenden des RSB, davon 19 bestanden. 
 Verantwortliche Aufsicht (VA) mit 18 Teilnehmenden; davon 18 bestanden. 

 
2023, Mai/Juni 
 

 WS 19.-21.05. mit 19 Teilnehmenden; davon 18 bestanden. 2 Teilnehmende anderer 
Unterverbände des DSB. Beide bestanden. 

 VA findet am 04.06. statt; 18 Anmeldungen. 
 

(Es stehen jeweils 26 Lehrgangsplätze für WS und VA zur Verfügung) 
 
An dem Lehrgang WS haben auch drei Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-
Kreises, Sachgebiet ZA 1.3, Waffenrecht, teilgenommen um einen Einblick in die Ausbildung 
von Antragstellenden zu erhalten. Die Anfrage kam von der Behörde und wurde vom Vorstand 
sowie dem Lehrreferenten sehr positiv aufgenommen. Die Teilnehmenden waren sehr 
angetan von der professionellen und umfassenden Ausbildung (Zitat). 
 
Weitere geplante Lehrgänge 2023: 
 
WS 03.-05.11. 
VA 18.11. 
 
Die Ausschreibung erfolgt Anfang August. 
 
./. 
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2. Lehrgang „Aufsicht auf Druckluftständen“ 

befindet sich noch in Erarbeitung, da sich die Fertigstellung aufgrund der Erstellung einer 
umfangreichen Ausbildungsunterlage verzögert hat. 
 
 

3. Zur Problematik Lehrgangsvoraussetzungen: 
 
Auszug aus der Ausbildungskonzeption des RSB: 
 
5.1.1.2 
Schießsportliche Fertigkeiten hat der Sportschütze bereits als Mitglied seines Vereins im 
Vereinstraining erworben. Ihre Vermittlung ist daher nicht Gegenstand der 
Sachkundeausbildung. Sie sind im Rahmen der abzulegenden Prüfung nachzuweisen. 
 
5.1.1.5 
Sie besteht aus … einer praktischen Prüfung zum Nachweis des sicheren Umgangs mit 
Schusswaffen auf dem Schießstand. 
 

 das Beachten der Sicherheitsregeln beim Umgang mit Schusswaffen,  
 das sichere Handhaben von Schusswaffen und Munition,  
 Lade- und Entlade-, Spann- und Entspann Vorgänge 

 
Gem. Ausbildungskonzeption sind nachfolgende Waffenarten zu prüfen, KK-Gewehr, 
KK-Pistole, GK-Pistole und Revolver. 
 
Dies Ausbildung der Handhabung, dem sicheren Umgang sowie dem Verhalten bei 
Störungen kann nicht im Rahmen des Lehrganges geschult werden. Dies ist Aufgabe der 
Vereine. 
Sollten in Vereinen aufgeführte Waffen nicht vorhanden sein, sollten sich unter 94 
Vereinen im Bezirk ein Verein finden lassen, der bereit ist eine entsprechende Einweisung 
durchzuführen. Die Multiplikatoren des Bezirks sind gerne bereit hierbei zu unterstützen. 
 
Wir müssen immer wieder feststellen, dass Lehrgangsteilnehmende nicht sicher im 
Umgang mit Schusswaffen sind und z. T. grobe Fehler bezüglich der 
Sicherheitsbestimmungen machen. Hier werden die Vereine gebeten, Neuschützinnen 
und Neuschützen auf die Sportordnung, insbesondere den Teil 0, „Allgemein gültige 
Regeln für alle Disziplinen“, hinzuweisen. (Die Sportordnung steht kostenlos zum 
Download auf der Website des BVA zur Verfügung.) 
 
 


